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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Zahl der neu abgeschlossenen Teilzeit-Ausbildungsverträge in Ba-
den-Württemberg seit 2017 entwickelt hat (aufgeschlüsselt nach Jahren);

2.  wie sich die aktuell in Teilzeit ausgebildeten Personen (2021) in Baden-Würt-
temberg nach Geschlecht, Ausbildungsort, Ausbildungsberuf und nach Fami-
lienstand unterteilen;

3.  wie sich die Zahl der Alleinerziehenden, die eine Teilzeitausbildung begonnen 
haben, seit 2017 entwickelt hat;

4.		in	welchem	Umfang	die	öffentlichen	Verwaltungen	und	Einrichtungen	in	Baden-
Württemberg Teilzeitausbildungen anbieten und diese Möglichkeit transparent 
kommunizieren (aufgeschlüsselt nach Landes- und Kommunalverwaltung so-
wie	Ausbildungsberuf	bzw.	Vorbereitungsdienst);

5.  mit welchen Strategien und Maßnahmen sie das Modell der Teilzeitausbildung 
fördert und wie sie dazu beiträgt, dass das Angebot der Teilzeitausbildung 
mehr	Öffentlichkeit	erhält;

6.  welche Maßnahmen sie plant, um insbesondere beim schulischen Teil einer 
Ausbildung systematische Hemmnisse für Teilzeitausbildungen an Berufsschu-
len abzubauen;

Antrag
der Abg. Alena Trauschel und 
Hans Dieter Scheerer u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Entwicklung und Attraktivität der Teilzeitausbildung in Baden-
Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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	 7.		ob	und	in	welchem	Umfang	sie	die	Fortführung	der	finanziellen	Unterstützung	
für das „Netzwerk Teilzeitausbildung Baden-Württemberg“ durch Landespro-
gramme plant, um insbesondere das Modell der Teilzeitausbildung in weiteren 
Ausbildungsbereichen zu erschließen;

 8.  inwieweit sie Anreize für Schulen setzt, um Teilzeitmöglichkeiten in der Aus-
bildung	zur/zum	Pflegefachfrau/-mann	modellhaft	einzuführen	und	damit	dem	
Fachkräftemangel	in	der	Pflege	entgegenzuwirken;

 9.  welche Möglichkeiten sie sieht, um Akteure wie Kammern sowie kleine und 
mittelständische Unternehmen für eine Teilhabe am Modell der Teilzeitaus-
bildung zu gewinnen;

10.  welche Erkenntnisse ihr vorliegen, wie viele Teilzeitauszubildende in Baden-
Württemberg	aufgrund	einer	geringeren	Vergütung	Berufsausbildungsbeihilfe	
(BAB)	zur	finanziellen	Stabilität	in	Anspruch	nehmen.

12.4.2022

Trauschel, Scheerer, Dr. Timm Kern, Birnstock, Dr. Rülke, Haußmann, Bonath,
Brauer,	Fischer,	Heitlinger,	Hoher,	Dr.	Jung,	Dr.	Schweickert	FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Um	dem	Fachkräftemangel	konsequent	 entgegenzuwirken,	 ist	 die	Vereinbarkeit	
von	Familie	und	Beruf	eine	wesentliche	Voraussetzung.	Das	Modell	der	Teilzeit-
ausbildung	kann	gerade	jungen	Alleinerziehenden	sowie	Personen	mit	pflegebe-
dürftigen Angehörigen dabei helfen, trotz zeitlichen Einschränkungen eine indivi-
duelle	und	qualifizierte	Ausbildungschance	zu	erhalten.	Seit	dem	1.	Januar	2020	
steht eine Teilzeitausbildung allen potenziellen Auszubildenden auch ohne be-
rechtigtes	Interesse	zur	Verfügung.	

Durch diesen Antrag soll ermittelt werden, wie sich das Modell der Teilzeitaus-
bildung in Baden-Württemberg grundsätzlich entwickelt hat und welche Maßnah-
men zur Bekanntheit und zur Unterstützung von Teilzeitausbildungen die Landes-
regierung durchführt.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 17. Mai 2022 Nr. D81463/2022 nimmt das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus im Einvernehmen mit dem Ministerium des 
Innern, für Digitalisierung und Kommunen, dem Ministerium für Finanzen, dem 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, dem Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit und Integration, sowie dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum 
und	Verbraucherschutz	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:

1.  wie sich die Zahl der neu abgeschlossenen Teilzeit-Ausbildungsverträge in Ba-
den-Württemberg seit 2017 entwickelt hat (aufgeschlüsselt nach Jahren);

2.  wie sich die aktuell in Teilzeit ausgebildeten Personen (2021) in Baden-Würt-
temberg nach Geschlecht, Ausbildungsort, Ausbildungsberuf und nach Fami-
lienstand unterteilen;

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.



3

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2366

3.  wie sich die Zahl der Alleinerziehenden, die eine Teilzeitausbildung begonnen 
haben, seit 2017 entwickelt hat;

Zu 1., 2. und 3.:

Zu	 den	 Ziffern	 1,	 2	 und	 3	wird	 aufgrund	 des	 Sachzusammenhangs	 gemeinsam	
Stellung genommen. 

Nach Angaben des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg hat sich die 
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Teilzeit von 2017 bis 2020 
wie folgt entwickelt:

Die Ergebnisse für das Jahr 2021 liegen dem Statistischen Landesamt voraus-
sichtlich ab Juni dieses Jahres vor. Dies gilt auch für die aktuell (2021) in Teilzeit 
ausgebildeten Personen, über die sich jedoch von 2017 bis 2020 folgende Aus-
sagen	treffen	lassen:	

Bezüglich der Unterteilung nach Ausbildungsort und Ausbildungsberuf wird auf 
die Anlagen 1 bis 3 verwiesen.

In der Berufsbildungsstatistik wird weder das Merkmal „Familienstand“ noch das 
Merkmal „alleinerziehend“ erhoben, sodass sich über die Zahl der Alleinerziehen-
den,	die	eine	Teilzeitausbildung	begonnen	haben,	keine	Aussage	treffen	lässt.

Umschulungen in Teilzeit sind in den oben aufgeführten sowie als Anlage beige-
fügten Statistiken nicht enthalten.
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4.		in	welchem	Umfang	die	öffentlichen	Verwaltungen	und	Einrichtungen	in	Baden-
Württemberg Teilzeitausbildungen anbieten und diese Möglichkeit transparent 
kommunizieren (aufgeschlüsselt nach Landes- und Kommunalverwaltung sowie 
Ausbildungsberuf	bzw.	Vorbereitungsdienst);

Zu 4.:

Über	das	Angebot	an	Teilzeitausbildungen	im	öffentlichen	Dienst	liegen	dem	Sta-
tistischen Landesamt aus der Personalstandstatistik keine Daten vor, daher wur-
den	alternativ	die	 tatsächlichen	Ausbildungsverhältnisse	 im	öffentlichen	Dienst	 in	
beigefügter Tabelle (Anlage 4) dargestellt. In der Berufsbildungsstatistik ist die 
Beamtenausbildung nicht enthalten. Anhand der Beispiele des Ministeriums des 
Innern, für Digitalisierung und Kommunen sowie der Regionaldirektion Baden-
Württemberg der Bundesagentur für Arbeit werden nachfolgend Möglichkeiten 
der	 Teilzeitausbildung	 in	 öffentlichen	 Verwaltungen	 und	 Einrichtungen	 darge-
stellt. Inwiefern Möglichkeiten der Teilzeitausbildung von anderen Behörden an-
geboten und beworben werden, ist sehr unterschiedlich. 

Bei	den	Vorbereitungsdiensten	im	Zuständigkeitsbereich	des	Ministeriums	des	In-
nern,	für	Digitalisierung	und	Kommunen	(mittlerer	und	gehobener	Verwaltungs-
dienst,	 gehobener	 Dienst	 im	Verfassungsschutz,	 gehobener	 Dienst	 im	 digitalen	
Verwaltungsmanagement,	mittlerer,	gehobener	und	höherer	feuerwehrtechnischer	
Dienst, mittlerer und gehobener Polizeivollzugsdienst) werden Teilzeitausbildun-
gen wie folgt angeboten:

Mit der Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen 
Verwaltungsdienst,	die	zum	1.	August	2020	in	Kraft	getreten	ist,	wurde	die	Mög-
lichkeit	 geschaffen,	 die	 praktische	 Ausbildung	 im	 Vorbereitungsdienst	 für	 den	
gehobenen	Verwaltungsdienst	 in	Teilzeit	 absolvieren	 zu	können.	Teilzeit	 ist	 im	
Umfang von 50 Prozent möglich. Die praktische Ausbildung verlängert sich da-
durch um ein Jahr von 14 auf 26 Monate. Grundsätzlich wird im Rahmen der 
Studienberatung auch über die bestehende Teilzeitmöglichkeit informiert. Derzeit 
befinden	sich	zwei	Studentinnen	in	der	Ausbildung	in	Teilzeit.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Ausbildung für den mittleren Polizeivoll-
zugsdienst	wurde	im	Hinblick	auf	eine	bessere	Vereinbarkeit	von	Beruf	und	Fa-
milie auch eine Teilzeitregelung im Umfang von 50 Prozent während des Ein-
führungspraktikums erarbeitet. Mit der neuen Ausbildung soll am 1. September 
2022	gestartet	werden.	Für	den	Vorbereitungsdienst	 für	den	gehobenen	Polizei-
vollzugsdienst wird mittelfristig ebenfalls eine Teilzeitregelung geprüft.

Berufsausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) können im Rahmen 
des § 7a BBiG individuell angepasst in Teilzeit erfolgen. Dabei darf die Kürzung 
der täglichen oder der wöchentlichen Ausbildungszeit nicht mehr als 50 Prozent 
betragen.

In	den	Ausbildungsberufen	des	öffentlichen	Dienstes,	für	die	das	Innenministerium	
zuständige oberste Landesbehörde nach dem BBiG ist, bestehen derzeit 88 Aus-
bildungsverhältnisse	in	Teilzeit,	davon	84	im	Ausbildungsberuf	zur/zum	Verwal-
tungsfachangestellten, zwei im Ausbildungsberuf zur/zum Fachangestellten für 
Bäderbetriebe und zwei im Ausbildungsberuf zur/zum Fachangestellten für Me-
dien- und Informationsdienste. Alle Teilzeitausbildungen erfolgen im Kommunal-
bereich.

Die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit bietet 
die Möglichkeit, die Ausbildung zum/zur Fachangestellten für Arbeitsmarkt-
dienstleistungen in Teilzeit zu absolvieren. Dabei gelten folgende Modalitäten:

Für die Bundesagentur gilt eine wöchentliche Mindestausbildungszeit von 25 Stun-
den, um das Erreichen des Ausbildungsziels im jeweiligen Einzelfall sicherzustel-
len. Je nachdem, wie hoch der Anteil der verkürzten täglichen oder wöchentlichen 
Ausbildungszeit	 ausfällt,	 findet	 eine	 Streckung	 der	 Ausbildungsdauer	 statt,	 das	
heißt die Dauer der Ausbildung verlängert sich entsprechend, höchstens jedoch 
bis zum Eineinhalbfachen der regulären Ausbildungsdauer. Die Reduzierung der 
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Ausbildungszeit	 betrifft	 grundsätzlich	 nur	 die	 praktische	 Ausbildungszeit.	 Die	
theoretischen	Inhalte	der	Ausbildung	(Lehrgänge	und	Lernmodule)	finden	weiter-
hin	 in	Vollzeit	 statt.	Auch	der	 zeitliche	Umfang	der	Anwesenheitspflicht	 in	der	
Berufsschule	wird	nicht	herabgesetzt.	Die	Ausbildungsvergütung	nach	§	7	TVN-
BA	reduziert	sich	entsprechend	der	in	Anspruch	genommenen	Teilzeit.	Von	einer	
Kürzung	 der	Ausbildungsvergütung	 bei	Vorliegen	 eines	 berechtigten	 Interesses	
für die Teilzeitberufsausbildung kann mit Zustimmung der zuständigen Stelle 
nach dem BBiG abgesehen werden.

Ausbildungssuchende können sich rundum zum Thema Ausbildung auf der zen-
tralen Seite der Arbeitsagentur informieren (www.arbeitsagentur.de/bildung). 
Über die weiterführenden Links erhalten sie viele Informationen zur Ausbildung 
bei der Bundesagentur für Arbeit auch in Teilzeit, z. B. unter www.arbeitsagentur.
de/bakarriere/ausbildung-bei-der-ba/ausbildung-arbeitsmarktdienstleistungen und 
gelangen zum Teilzeit-Lexikon. Im Rahmen der Berufsberatung wird in einem 
persönlichen Beratungsgespräch bei der Suche nach Ausbildungen unterstützt und 
wichtige Fragen zur Teilzeitausbildung können beantwortet werden. Das Angebot 
steht	kostenlos	zur	Verfügung.	Auch	eine	Beratung	per	Video	ist	möglich.	

5.  mit welchen Strategien und Maßnahmen sie das Modell der Teilzeitausbildung 
fördert und wie sie dazu beiträgt, dass das Angebot der Teilzeitausbildung 
mehr	Öffentlichkeit	erhält;

Zu 5.:

Die Möglichkeit, eine Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren, gehört zu den 
Grundlagen	einer	modernen	Berufsausbildung.	Sie	 trägt	u.	a.	dem	Ziel	der	Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf Rechnung. Der durch die Teilzeitausbildung 
erleichterte Zugang zu den Ausbildungsgängen leistet zudem einen wichtigen 
Beitrag zur Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Seit 2012 
fördert die Landesregierung die Teilzeitausbildung, insbesondere für Alleinerzie-
hende, mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds und mit Landesmitteln. 
Diese Form der Förderung wurde stetig weiterentwickelt und hat neben der Un-
terstützung	des	Personenkreises,	eine	passende	Ausbildung	 in	Teilzeit	zu	finden	
und diese erfolgreich abzuschließen, zunehmend dazu geführt, die Teilzeitausbil-
dung zu etablieren und bei den Betrieben bekannter zu machen.

Das Netzwerk Teilzeitausbildung informiert landesweit über die Möglichkeit zur 
Teilzeitausbildung und fördert über ein breites Bündnis von Partnerinnen und 
Partnern	 aus	 Politik,	Verwaltung,	Wirtschaft	 und	Öffentlichkeit	 die	Umsetzung	
und	Verbreitung	der	Teilzeitausbildung	in	Baden-Württemberg.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus unterstützt die Netzwerkar-
beit	seit	2015	mit	einem	jährlichen	finanziellen	Zuschuss	von	zunächst	50	000	Euro,	
ab 2020 in Höhe von 60 000 Euro. Für das Jahr 2022 konnte der jährliche Zu-
schuss auf 100 000 Euro aufgestockt werden.

Auf der Homepage des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sowie 
auf www.gut.ausgebildet.de sind Informationen und Links zum Netzwerk Teil-
zeitarbeit eingestellt. Die Amtsspitze des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus	informiert	bei	verschiedenen	Terminen	und	Veranstaltungen	über	die	
Teilzeitausbildung und weist darauf hin, dass hiermit auch dem Fachkräftemangel 
entgegengewirkt werden kann.

Alle landesrechtlich geregelten Ausbildungen im Bereich der sozialen Berufe in 
Zuständigkeit des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration (Heil-
pädagogik,	 Heilerziehungspflege,	 Heilerziehungsassistenz,	 Jugend-	 und	 Heim-
erziehung,	Arbeitserziehung,	Haus-	und	Familienpflege	sowie	die	bundesrechtlich	
geregelte Ausbildung in der Hauswirtschaft) ermöglichen eine Teilzeitausbildung. 
Beispielsweise lag im Jahr 2019 bundesweit der Anteil der Neuabschlüsse in Teil-
zeit im Ausbildungsberuf Hauswirtschafter/-in bei 2,2 Prozent. Über Attraktivi-
tät und Möglichkeiten der Teilzeitausbildung und über die Umsetzungsoptionen 
informieren und beraten die Ausbildungsberaterinnen der Landratsämter vor Ort 
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mit guter Resonanz. In Baden-Württemberg liegt der Anteil der neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge für den Beruf Hauswirtschafter/-in in Teilzeit in den 
letzten Jahren durchschnittlich bei 3 bis 5 Prozent.

Im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz	ist	in	den	14	landwirtschaftlichen	Berufen	grundsätzlich	eine	
Teilzeitberufsausbildung gemäß § 7a des Berufsbildungsgesetzes möglich. Für die 
praktische Umsetzung wird die Empfehlung des Hauptausschusses des Bundes-
instituts für Berufsbildung vom 10. Juni 2021 genutzt. Die Ausbildungsberater/-in-
nen der unteren Landwirtschaftsbehörden und Regierungspräsidien informieren 
regelmäßig potenzielle Auszubildende und Ausbildungsbetriebe über die Mög-
lichkeit einer Teilzeitausbildung.

6.  welche Maßnahmen sie plant, um insbesondere beim schulischen Teil einer 
Ausbildung systematische Hemmnisse für Teilzeitausbildungen an Berufsschulen 
abzubauen;

Zu 6.:

Die Ausbildung in Betrieb und Berufsschule unterliegen unterschiedlichen orga-
nisatorischen	Voraussetzungen.	Während	 die	Ausbildung	 im	Betrieb	 individua-
lisiert geplant und durchgeführt werden kann, erfordert der Schulbesuch einen 
klassenweise durchgeführten Unterricht. Eine pauschale Reduzierung oder Stre-
ckung des Berufsschulunterrichts in Entsprechung zum vereinbarten betrieblichen 
Ausbildungsplan kann deshalb grundsätzlich nicht vorgenommen werden. Zwi-
schen dem/der Auszubildenden in Teilzeit und der Berufsschule können jedoch 
individuelle Lösungen vereinbart werden, sofern sie dem Schulgesetz nicht wider-
sprechen.

7.		ob	und	in	welchem	Umfang	sie	die	Fortführung	der	finanziellen	Unterstützung	
für das „Netzwerk Teilzeitausbildung Baden-Württemberg“ durch Landespro-
gramme plant, um insbesondere das Modell der Teilzeitausbildung in weiteren 
Ausbildungsbereichen zu erschließen;

Zu 7.:

Aktuell	ist	die	finanzielle	Unterstützung	von	jährlich	100	000	Euro	bis	zum	31.	De-
zember 2022 bewilligt. Eine Weiterbewilligung wird befürwortet, ist aber abhän-
gig	von	der	Verfügbarkeit	von	Haushaltsmitteln.	

8.  inwieweit sie Anreize für Schulen setzt, um Teilzeitmöglichkeiten in der Aus-
bildung	zur/zum	Pflegefachfrau/-mann	modellhaft	einzuführen	und	damit	dem	
Fachkräftemangel	in	der	Pflege	entgegenzuwirken;

Zu 8.:

Die	Ausgestaltung	der	generalistischen	Pflegeausbildung	auch	in	Teilzeitform	ist	
aus Sicht des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration sowie des 
Ministeriums	 für	Kultus,	 Jugend	und	Sport	ausdrücklich	zu	begrüßen.	Die	Ver-
einbarkeit von Familienaufgaben wie beispielsweise Kinderbetreuung oder die 
Pflege	naher	Angehöriger	mit	der	Berufsausbildung	bietet	ein	erforderliches	Maß	
an Flexibilität und erleichtert den Ausbildungszugang. 

Aufgrund	der	Komplexität	der	neuen	Pflegeausbildung	und	dem	damit	einherge-
henden erhöhten organisatorischen Aufwand wurde von der rechtlichen Möglichkeit, 
eine Teilzeitausbildung anzubieten, bislang wenig Gebrauch gemacht. Zur Unter-
stützung	erarbeiten	beide	Ministerien	derzeit	Rahmenkriterien	und	Vorschläge	zur	
Umsetzung verschiedener Teilzeitmodelle, die sich an den besonderen Bedarfen 
der Auszubildenden orientieren. Der Prozess zur Erstellung dieser Rahmenkriterien 
ist noch im Gange. Dabei ist entscheidend, eine Teilzeitausbildung zu etablieren, 
die	im	Einklang	zum	Pflegeberufegesetz	steht	und	gleichzeitig	die	arbeitsorgani-
satorischen Bedingungen der Träger der praktischen Ausbildung berücksichtigt.
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9.  welche Möglichkeiten sie sieht, um Akteure wie Kammern sowie kleine und mit-
telständische Unternehmen für eine Teilhabe am Modell der Teilzeitausbildung 
zu gewinnen;

Zu 9.:

Das	in	der	Stellungnahme	zu	Ziffer	5	genannte	Netzwerk	Teilzeitausbildung,	das	
auch Akteure wie Kammern sowie kleine und mittelständische Unternehmen ad-
ressiert,	erschließt	stetig	weitere	Potenziale.	Bei	einzelnen	Projekten	vor	Ort	fin-
det bereits eine Zusammenarbeit zwischen Kammern und dem Netzwerk statt. 
Eine weitere Intensivierung wird angestrebt. 

Auch angesichts des hohen und weiterhin steigenden Fachkräftebedarfs wird die 
Teilzeitausbildung von potenziellen Ausbildungsbetrieben zunehmend als inte-
ressantes Modell wahrgenommen. Es ist beabsichtigt, Ausbildende, die bereits 
positive Erfahrungen mit Teilzeitauszubildenden gemacht haben, als authentische 
Botschafterinnen und Botschafter für kleine und mittelständische Unternehmen 
zu	gewinnen,	die	bei	geeigneten	Veranstaltungen	als	Multiplikatoren	dienen.	Eben-
so	haben	sich	ehemalige	Teilzeitauszubildende	zur	Verfügung	gestellt,	 in	geeig-
netem Rahmen über ihre Erfahrungen zu berichten.

Es besteht grundsätzlich noch ein hoher Informationsbedarf zum Modell der Teil-
zeitausbildung im Allgemeinen, dem das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus und das Netzwerk Teilzeitausbildung u. a. auf ihren Homepages be-
gegnen.	 Die	 Verstärkung	 der	 Öffentlichkeitsarbeit	 zur	 Erhöhung	 der	 Bekannt-
heit des Instruments „Teilzeitausbildung“ ist eines der Ziele, die das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus mit der Aufstockung der Förderung des 
Netzwerkes	Teilzeitausbildung	(vgl.	zu	Ziffer	5)	verfolgt.	Des	Weiteren	werden	
beispielsweise auf geeigneten Terminen der Amtsspitze des Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus potenzielle Ausbildungsbetriebe auf Teilzeit-
ausbildungsangebote angesprochen. Darüber hinaus wird die Teilzeitausbildung 
im Ausbildungsbündnis thematisiert. Gemeinsam mit der Regionaldirektion Ba-
den-Württemberg	der	Bundesagentur	für	Arbeit	wird	derzeit	eine	Neuauflage	der	
Broschüre zu Finanzierungshilfen erstellt, welche auch dazu geeignet sein wird, 
Fragen der Ausbildungsbetriebe zu beantworten. Die Ausbildungsbegleiterinnen 
und -begleiter, die im Rahmen des Förderprogramms „Erfolgreich ausgebildet – 
Ausbildungsqualität sichern“ dabei unterstützen, drohende Ausbildungsabbrüche 
zu	verhindern,	weisen	in	geeigneten	Fällen	auf	die	Möglichkeit	hin,	eine	Vollzeit-	
in eine Teilzeitausbildung umzuwandeln. Ebenso beraten die Ausbildungsscouts 
im Rahmen ihrer Tätigkeit kleine und mittlere Unternehmen über die Möglichkeit 
der Teilzeitausbildung.

Nach Angaben des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration gibt 
es	bereits	jetzt	teilweise	Möglichkeiten	zur	Verwirklichung	von	Teilzeitmodellen	
in den Ausbildungsberufen, die in der Zuständigkeit der Heilberufe-Kammern 
liegen. Die Ausbildung der Pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und As-
sistenten	 (PTA)	 etwa	 findet	 in	 den	 ersten	 beiden	 Jahren	 zwar	 rein	 schulisch	 in	
Vollzeit	 statt.	 In	Teilzeit	 absolviert	werden	können	aber	das	160-Stunden-Prak-
tikum, welches während der Schulzeit absolviert wird, sowie das ebenfalls zur 
Ausbildung gehörende halbjährige Praktikum. Die Landesapothekerkammer Ba-
den-Württemberg nutzt bereits die Möglichkeiten, etwa über den Newsletter, die 
Mitgliederzeitschrift oder den Ausbildungsscout, zur Information über die Mög-
lichkeiten des Teilzeitmodells. 

Zur Teilzeitausbildung von Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) haben die 
zuständigen Gremien der Landeszahnärztekammer seinerzeit beschlossen, dass 
bei	Vorliegen	von	Abitur	oder	einer	abgeschlossenen	Berufsausbildung	auch	die	
Teilzeitausbildung	–	analog	zur	Vollzeitausbildung	–	um	ein	Drittel	verkürzt	wer-
den kann. Sofern dies organisatorisch umgesetzt werden kann, ist es den ausbil-
denden Zahnarztpraxen grundsätzlich möglich, das Modell der Teilzeitausbildung 
zu nutzen. Dies soll ein weiterer Baustein sein, um die duale ZFA-Ausbildung 
noch	 attraktiver	 zu	 machen.	 Die	 Quote	 der	 Vertragsauflösungen	 von	 Teilzeit-
ausbildungen	fällt	zwar	höher	aus	als	bei	Vollzeitausbildungen.	Im	Rahmen	der	
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ZFA-Abschlussprüfung ist jedoch später die Bestehensquote der Teilzeitausbil-
dung	vergleichbar	hoch	wie	die	der	Vollzeitausbildung.

10.  welche Erkenntnisse ihr vorliegen, wie viele Teilzeitauszubildende in Baden-
Württemberg	aufgrund	einer	geringeren	Vergütung	Berufsausbildungsbeihilfe	
(BAB)	zur	finanziellen	Stabilität	in	Anspruch	nehmen.

Zu 10.:

Eine statistische Auswertung dazu, wie viele der Empfängerinnen und Empfänger 
von Berufsausbildungsbeihilfe teilzeitbeschäftigt sind, ist nach Angaben der Re-
gionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit nicht möglich. 
Diese würde jedoch ohnehin keinen kausalen Schluss auf die Teilzeitbeschäfti-
gung als Ursache zulassen. Berufsausbildungsbeihilfe kann auch von Auszubil-
denden	in	Vollzeit	beantragt	werden.

Dr.	Hoffmeister-Kraut
Ministerin für Wirtschaft,
Arbeit und Tourismus
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